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B e a n t W 0 r tun g 

der Anfrage der AbgE~ordneten Dr. ERJ1,ACORA 
und Genossen an die Frau Bundesuüni.sterf'ür 

Gesund.he.i t U11d UIll'welt~:lChutz betreffend Um­

weltschutzkompetenzen (Nr. 1753/J-UR!78) 

In der gegenständli.chen Anfrage werden an mich 
folgende Fragen gerichtet: 

tt1) \I!urde da.s Gu.tachten des Intermini.steriellen 
Konü"tees für Ui1l\'Jeltschutz, das am 18. JUl'Ü 1975 

dem Nationalrat zugeleitet worden ist, weiter­

geführt ? 

2) vlerm ja, wo können die entsprechenden Arbeiten 

eingesehen werden ? 

3) In welchem Stadium der Vorbereitung steht der 
Ent\"l1.lrf eines Umweltschutzgesetzes ? 

4) Beabsichtigt der zuständige Bundesminister 
eine ausschließliche Bundeskompetenz auf dem 
Gebiete des Um'wel tschutzes :.~u begründelJ ? 

5) Sind darüber eingehende Verhandlungen mit den 
Ländern gefUhrt worden ? 

6) yard die Amilendurlg &es Art. 15a B·-VG (Glied­

staatsverträge ) in ErvJägung gezogerj ? 11 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Zu 1 )...l. 

Das Gutachten des Interministeriellen Komitees 
für TJmwel tschlltz auf dem Gebiet des Umvieltrecht€B im 
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Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 14. März 
1972 wurcte dem Hohen Haus am 18. (.TUIÜ 1975 vorgeleg·t. 

Damit wurde der erwähnten Entschließung entsprochen. 
Seltens des Bundesmin.i.steriums für. Gesundheit und Umwelt­
schutz best:.:md kein Grund t darUber hinaus wal tere Ver­
anlassungen zu treffen. 

~u. 2) : 

Die Beantwortung dieser Frage entfällt im Hinblick 
a.u.f die Ausführungen zu. Ptml{t 1). 

TIer Eni.;"mrf des Umweltschutzgesetzes 'v'mrde auf 

G-rundl.age der Ergebnisse des Begcl.tachtungsverfahrens 

einer ei.ngehenden Übera.rbei tUl:1g unterzogen 0 Diese Ar­

beiten konnten noch nicht abgeschlossen werden, zu­

mal wesentliche Vorfragen, insbesondere im Zuständig­
keitsbereich,noch nicht endgültig geklärt werden 
konnteno 

Zu 4): 

Die Vorberel tung e.lner Änderung der verfassungs­
rechtlichen Kompetenzverteilung zwis(~hen Bund und Ländern 

obliegt dem Bundeskanzleramt. Ich beabsichtige nicht, eine 
B.llsschlief31iche Bundesk()m.petenz auf dem Gebiet des Um­
weltschutzes zu begründelJ oder anzustreben. 

Ich möchte aber nicht verhehlen, daß nach meiner 
Neinung die gegenwärtige Zuständigkei tS'verteilung die 

Wahrnehmung der BelaIlge de s Umv.'el tschutzes behindert. 

Gegenwärtig ist die Zuständigkeit zur '~lahrl1eh­
DPIIlg aeö 1:::-111~.velttll;;i:.iu. ~2'..ies ~1 1; der Zuständigkeit für eine .. 
andereVerwaltungsmaterie verknUpft; etwa mit dem Ge­
werberecht J d.em Ba.urecht, dem vlasserrecht, dem Verkehrs­

:cecht, etc 0 
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Man spricht daher von Umweltschutz als "Adhäsions"- oder 

HAnnexmaterie". G.h. T daß der Umwelt'schutz derzeit 

jCvleils nur im. Zusammenhang mit einer Verwaltungsmaterie, 

die als "Hauptsache" gilt, als "Annex" (Anhängsel, Zubehör) 

vlahrgenommen \vird. 

Gesetzgebung und Vollzi.ehung des derzeitigen Umweltschutz- . 

rechtes, insbesondere auf dem Gebiet der Luftreinhaltung 

und der Lärmbekämpfung, liegen teils im Zuständigkeits­

bereich des Bundes, teils im Zuständigkeitsbereich der 

Länder. 

Das bisherige Umweltschutzrecht nimmt in der Regel keine 

Rückslcht auf das Zusammenwirken von Umweltbeeinträchti­

gungen aus mehreren Verwaltungsbereichen. 

Di.e Quali.fikation des Umvlel tschutzes als 11 l\_dhäsions­

materie" und die gegenwärtige Verfassungsrechtslage 

geben dem Bu~desgesetzgeber und den neun Landesgesetz­

gebern keine andere Möglichkeit, als mit verstreuten 

gesetzlichen Ivlaßnahmen auf Grund verschiedener Kompet.enz­

tatbestände j e'lleils im Zusammenhang mit anderen Sach­

mat.erien nur: Teilaspekte des Umweltschutzes mosaikartig 

zU: regeln. Das führt u.a. dazu, daß 

o ""ichtige Belange des Umweltschutzes (insbesondere 

der Immissionsschutz auf den Gebieten der Luftrein'­

haltung und des Lärms) derzeit von der Gesetzgebung 

überhaupt ni_cht wahrgenom.rnen oder 

o von den neun Landesgesetzgebern in unterschiedlicher 

Weise behandelt werden. 

Aus ähnlichen Gründen änderten andere Bundesstaaten, 

wie die Schweiz und die Bundesrepublik Deutschland 

schon 1971 bz·v,. 1972 ihre Verfa.ss1.mgen, um die Grundlagen 

für eine der bedrohlichen Umweltsituation adäquate 

Gesetzgebung zu schaffen. Einer zeitgemäßen Um\\Tcltschutz­

gesetzgebung wurde im Schrifttum vielfach ein Rang einge­

räumt, der Verg'leiche mit den großen Rechtsreforrnen und 

sozialen Gesetzgebungswerken nahelegt. 
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In der Sch\'le'iz wurde am 6. Juni 19 71 mit fast völliger 

Einmütigkeit der neue Art. 24 septies der Bundesver­

fassung angenommen, der folgenden tvortlaut hat: 

"Der Bund erläßt Vorschriften über den Schutz des Menschen 

und seiner natürlichen Umvmlt gegen schädliche oder 

lästige Einwirkungen. Er bekämpft insbesondere die 

Luftverunreinigung und den Lärm." 

Die Bundesrepublik Deutschland hat mit dem 30. Ges.etz 

zur Änderung des Grundgesetzes vom 12. April 1972 dem 

Bund das Gesetzgebungsrecht über "die Abfallbeseitigung, 

die Luftreinhaltung und die r...ärmbekärnpfung" eingeräumt. 

Gestützt auf die neue Gesetzgebungskompetenz des Bundes 

wurde at'11 7. Juni 1972 das Abfallbeseitigungsgesetz und 

am 15. t-1ärz 1974 das Bundes-Irrunissionsschutzgesetz erlassen. 

Auch in österreich hat sich die Bundes- und Landesgesetz­

gebung seit dem Beginn dieses Jahrzehnts in viel höherem 

,Haße als früher mit Regelungen von Umweltschutzbelangen 

befaßt. Die meisten Bundesländer haben Raumordnungsge­

setze erlasseu 1 die auch dem Umvieltschutz dienen. Luft­

reinhaltegesetze haben die Bundesländer Salzburg, 

Steiermark, 'rirol und Oberösterreich geschaffen. Baulärm­

gesetze wu.rden von den Bundesländern Kärnten, Steiermark 

und Wien kundgemacht. Landesgesetzliche Vorschriften 

gegen Baulärmfindensich aber auch in den neuen Bau-

. ordnungen anderer Bundesländer .. 

Auch die Bundesgesetzgebung hat die Notwendigkeit neuer 

gesetzlicher. Umvleltschutzmaßnahmen erkannt. Sie betrachtet. 

heute sektorale , d. h. auf. eine Sachma'terie beschränkte, 

Umweltschutzmaßnahmen in der Regel als Vorgriff auf eine 

künft5.ge umfassende Um'irleltschutzgesetzgebung I' was insbe­

sondere :i.n dA!! Br.läuterungen der Regierungsvorlage be­

treffend das Forstgesetz 1975 (1266 der Beilagen zu den 

steno Prot. des Nationalrates XIII GP) und zur Novel­

li(~rung des Bunclesstraßengesetzes 1971 (1459 der Beilagen 

zu den sten.Prot. des .Nationalrates, XIII GP) zum l1.usdruck 

kOfmut. 

1 

1 

1 

:1 
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In den Erläuterungen der Regierungsvorlage betreffend das 

Forstgesetz 1975 wurde auch zum Ausdruck gebracht, daß der 

Inunissionsschutz der Gewerbeordnung 1973 unzureichend ist. 

Die Unzulänglichkeit des Immissionsschutzes der Gewerbe­

ordnung 1973 war ein Motiv für die Schaffung des Unter­

abschnittes IV/c des Forstgesetzes 1975 (forstschädliche 

Luftverunr~inigungen). Allerdings stellen sich der Erlassung 

der im § 48 des Forstgesetzes 1975 vorgesehenen Durch­

führungsverordnung Hindernisse in den Weg, die nicht 

zuletzt in der gegenwärtigen Verfassungsrechtslage auf 

dem Gebiet der Luftreinhaltung ihre Ursache haben. 

Ein gesetzlicher Schutz vor Luftschadstoffen kann nur 

dann wirkungsvoll sein, wenn er für alle Emittenten 

(ohne Rücksich,t darauf, ob für sie die Landes- oder 

Bundesg~setzgebung zust~ndig ist) eine Emissionsbegrenzung 

vorsieht, die am letzten Stand der Technik orientiert 

ist und daneben eine Immissionsbegrenzung, für deren 

Ausmaß Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen maßgebend 

sind. Die nach dem definierten Stand der Technik, der bis 

zu einem gewissen Grad auch wirtschaftliche Faktoren 

berücksichtigt, vermeidbaren Emissionen haben zu unter­

bleiben. Wenn die ~enerelle Emissionsbegrenzung nicht 

ausreicht, um den Immissionsschutz des ~'1.enschen, des 

Waldes und anderer zu schützender Güter zu gewährleisten, 

so sollen Immissionsgrenzwerte zum Tragen kommen. 

Ein wirksamer Immissionsschutz kann nur durch einen 

Regelungsmechanismus ge\-lährleistet werden, der ein 

sinnvolles ZusamInenvlirken zwischen Emissions- und 

I~missionsbegrenzung vorsieht. Bei Uberschreiten des 

Immissionsgrenzwertes muß eine Reduktion der an sich' 

zulässigen Emissionen erfolgen. Eine solche gesetzliche 

Regelung erforde~~, daß die Gesetzgebung zur Emissions~ 

und Immissionsbegrenzung in der ungeteilt,en Zuständig­

keit eines Gesetzgebebers liegt. 
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Gewiß ist das DemUhen der Ltlnder, ihre partielle Zuständig­

keit zur Regelung der Luftreinhaltung wahrzunehmen, anzu­

erkennen, doch erfordert ein Schutz vor Immissionen, 

die aus der Summierung der Emissionen von Luftschadstoffen 

aus Gewerbe, Industrie, Kraftwerken, Kraftfahrzeugen und­

Hausbrand unter dem ~influß der jeweiligen klimatischen 

Bedingungen entstehen, eine ungeteilte Zuständigkeit für 

Gesetzgebung und Vollziehung. Fehlende gesetzliche Kompe­

tenzen können auch nicht durch technischen und finanziellen 

Aufwand ersetzt werden. Auf Grund der derzeitigen Verfas­

sungsrechtslage liegt der Schwerpunkt der Gesetzgebung 

und Vollziehung auf dem Gebie-t der Luftreinhaltung ein- .. 

deutig beim Bund. Den Ländern verbleibt im wesentlichen 

nur die Regelung des Hausbrandes . Es wäre daher naheliegend, 

die erforderliche Konzentration der Kompetenzen zur Luft­

reinhaltung bei einer Autorität durch Schaffung eines 

neuen Kompetenztatbestandes "Luf-treinhaltung" im Art. 10 

B-VG vorzunehmen. 

Was hier für den Bereich der Luftreinhaltung ausgeführt 

wurde, gilt in ähnlicher Weise auch für die Lärmbekämpfung. 

Lärmschutz oder Lärmbekämpfung wird derzeit. nicht als 

eigener Kompetenztatbestand angesehen, sondern jeweils 

im Zusammenhang Init anderen Schutzgütern oder Sachmaterien 

behandelt. So"'-le1t die Lärmbekämpfung nicht eine Angelegen­

heit des "Arbeiter- und Angestelltenschutzes" ist, wird 

sie primär jenenVerwaltungsmaterien zugeordnet/in 

deren Bereich der Lärm:auftritt (z.B. Angelegenheiten des 

Gewerbes und der Industrie, Bauvlesen, Verkehrswesen)·~ 

.. Sowei t die Lärmbekämpfung nicht Angelegenheit der Ver­

waltungspolizei in einer der in Betracht kommenden Ver­

waltungsmaterien ist, ist die Abwehr ungebührlicherweise 

.. hcrvorgerufenGfl störer;.denI,ärms durch die Bundes-Ver­

fassungsgesetznovelle 1974 zu einer Angelegenheit der 

örtlichen SiCherheitspolizei und damit in Gesetzgeb~ng 

und Vollziehung Landessache gevlOrden. Lärmschutzvor-. 

schriften finden sich daher in zahlreichen Bunde~- und 

I"~ 

i ; 
! 

I 
I 
t 

. ! 
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Landesgesetzen und in vielen Verordnungen. Insbesondere 

kommen als Rechtsquellen für Lärmschutzvorschriften auch 

ort.:;polizeiliche Veroruiiili":;;cLi. der Gelneinden in Betracht. 

Einen zeitgemäßen ImmissiOl1sschutz I der: auf das Zusammen­

wirken von Lärmemissionen verschiedener Emittenten aus 

verschiedenen Verwaltungsbereichen (Verkehrs lärm, Baulärm, 

Gevlerbelärm, Fluglärm etc.) mit unterschiedlicher Gesetz­

gebungs- und Vollziehungs.zustänc1igkei t Bedacht niromt, 

kennt die österreichische Rechtsordnung derzeit nicht. 

Zur Verwirklichung eines Immissionsschutzes, der den 

Bürger vor multikausalen Lärmstörungen schützt, ist 

- ähnlich ~vie auf dem Gebiet der Luftreinhaltung - die 

Konzentration der Zuständigkeit zur Gesetzgebung und Voll­

ziehung in der Hand einer Autorität erforderlich. Ähnlich 

wie im Bereich der Luftreinhaltung liegt auch im Bereich 

der Lärmbekämpfung' das Schwergewicht der Kompetenzen beim 

Bund. Die Länder sind - abgesehen von den Angelegenheiten 

der örtlichen Sicherheitspolizei - im wesentlichen nur fUr 

l-1aßnahmen gegen Baulärm und für den Schallschutz im Nohnungs­

bau zuständig. 

Die anzustrebe~de Schaffung eines eigenen Kompetenztatbestandes 

"Lärrnbekämpfung" im Art. 10 B-VG hätte sohin nur verhältnis­

mäßig geringe Kompetenzverschiebungen zur Folge. Soweit die 

Abwehr störenden Lärms im Sinne der Bundes-Verfassungsgesetz­

novelle 1974 eine Angelegenheit der örtlichen Sicherheits­

polizei ist, könnte die gegenwärtige Verfassungsrechtslage 

unverändert bleiben. 

So wie es gegenwärtig keinen eigenen Kompetenz'tatbestand 

"Luftreinhaltung" und ~Lärmbekämpfung" gibt, gibt es 

auch keinen Kompetenztatbestand "Abfallbeseitigung". 

Auf Grund der Generalkompet.enz des Art. 15 Abs. 1 B-VG 

liegt der Schwerpunkt der Zuständigkeit für die Abfallbe­

seitigung bei den Ländern. Aber auch der Bund ist zuständig, 

die Beseitigung von Abfällen unter den Gesichtspunkten zu 

regeln, die in. seine Kompetenz fallen (etwa "Angelegenheiten 

des Gewerbes und der Industrie", I1Wasserrecht", nGesundheits­

wesenlI, "Veterinärwesen") . 
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Die Abfallgesetze der 5sterreichische~ Bundesltl~der unter­

scheiden sich - ohne sachlichen Grund - sehr wesentlich 

voneinander. Sie haben insbesondere keine einheitliche 

Terminologie. Begriffe, vlie Abfall, ~'lüll, Hausmüll, 

Sperrmüll, Gewerbe-, Industrie- und Sondermüll oder Sonder­

abfall werden mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet. 

Der sachliche Geltungsbereich der Landesgesetze ist unter­

schiedlich festgelegt. Unterschiedliche Regelungen gibt es 

insbesondere auch über 

die zu schützenden Güter und Interessen, 

die Festlegung des eigenen Wirkungsbereiches der 

Gemeinden, 

den Pflichtbereich der Gemeinden, 

die Bildung von Gemeindeverbänden, 

die Erstellung von regionalen oder überregionalen 

Abfallbeseitigungsplänen, 

den Anschluß an die öffentliche Müllabfuhr r 

die Sammlung und Abfuhr von Hausmüll, 

die Sammlung und Abfuhr von Sperrmüll, 

die Abfuhr von Sonderabfall (Sondermüll) , 

die Abfallbeseitigung, 

die Vermeidung und Beseitigung unkontrollierter und 

ungeordneter Ablagerungen, 

die Enteignung, 

die Festlegung von Straf tatbeständen und die Höhe 

der angeordneten Strafe, 

die Abgaben, 

die Verwertung von. Abfällen. 

Die Abfuhr und Beseitigung von Abfällen aus Gewerbe und 

Industrie, die nicht. hausmüllähnlich sind, werden von 

den Landesgesetzen entweder überhaupt nicht (Wien) oder 

unzureichend geregelt. 
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Für die Beseitigung mancher Abfälle, die nach den Landes­

gesetzen entweder überhn1J!?t n.i cht ;:üs Abfälle im Sinne 

des Gese'tzes gelten oder als "Sondermüll "von der gesetz ... 

lichen Regelung der Abfuhr und Beseitigung des Hausmülls 

ausgenommen sind, läßt sich eine Zuordnung zu einem Sach­

gebiet, das in die Kompetenz des Bundes fällt, nur schwer 

oder gar nicht finden. Die Bestreitbarkeit der Zuordnung 

der Beseitigung bestimmter Abfallstoffe (insbesondere 

Autowracks, Altreifen, Teile des Altöls, Klärschlämme u.a.) 

zu Sachgebieten, die in die Bundeskompetenz fallen, einer­

seits und die Ausnahmen zahlreicher Abfallstoffe von der 

lanc1esgesetzlichen Regelung der Beseitigung von Hausmüll 

andererseits, zeigen deutlich die Rechtsunsicherheit auf, 

die in bezug auf die kompet.e.nzrechtlichen Grundlagen für 

die Regelung der Abfallbeseitigung gegeben ist. Daran 

hat auch das Erk. des Verfassungsgerichtshofes vom 

23. März 1976, K II-1/75-33, nichts geändert, mit dem zu 

Recht erkannt wurde. 

I. Die Erlassung des von der Wiener Landesregierung 

im Entwurf vorgelegten Gesetzes über die unschäd­

liche Beseitigung gefährlicher Abfälle nviener 

Sonderabfallgesetz) fällt weder in die Zuständig­

keit des Bundes noch in die der Länder. 

II. Rechtssatz: 

"Die Regelung der unschädlichen Beseitigung von 

Abfällen fällt insoweit in die Zuständigkeit der 

Länder, als sie riicht in Angelegenheiten erfolgt, 

deren Regelung der Gesetzgebung des Bundes vorbe­

halten ist." 

Konkrete Versuche einer Zuordnung der zu regelnden 

Angelegenheiten zu Sachgebieten; die entweder in die 

Bundes- oder T.Jandesko:mpetenz fallen, ergeben, daß eine 

Ganzhe:L t der Problembevläl tigung auf dem Boden der 

geltenden Verfassung nicht erreichbar ist. Der Grund 

hiefür liegt darin, daß nach der geltenden Kompetenzver­

teilung und der praktizierten Gesichtspunktregel nur 

solche Gesichtspunkte maßgebend sind, die sich aus 
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jenen "bestimmten Sachgebiet.en" ergeben, die im Art. 10 

B-VG ausdrücklich angeführt sind oder die nach der 

Judikatur des Ve:cfassungsgerichtshofes in die Kompetenz 

der Länder fallen. Andere Gesichtspunkte, mögen sie durch 

wirtschaftliche oder gesellschaftliche Veränderungen noch 

so in den Vordergrund getreten sein, wie beispielsweise 

die Gesichtspunkte "Luftreinhaltung" I ~'Lärmbekämpfung" 

oder "Abfallbeseitigung" bleiben irrelevan·t. AngeSichts 

des Fehlens eines Kompetenztatbestandes "Abfallbeseitigung" 

ist auf Grund der derzeitigen Konpeteazverteilung zvlischen 

Bund und Ländern eine lückenlcse Hegelung der ADfallbe-· 

seitigung unter strenger Hahrung der Kompetenzbereiche 

von Bund und Ländern nicht möglich, da die Abgrenzung 

dieser Kompetenzbereiche, je nach dem Gesichtspunkt, 

unter dem die gesetzliche Regelung erfolgt, verschiedene 

Auffassungen über die Zuständigkeit zur Gesetzgebung 

zuläßt. 

Eine anzustrebende Verfassungsänderung sollte demnach 

weniger eine Kompetenzverlagerung von den Ländern auf 

den Bund als eine KlarsteIlung von m5g1ichen Zweifeln 

an der Kompetenz des Bundes zur Beseitigung bestimmter 

Abfälle bezwecken. Darüber hinaus sollte der Bundesgesetz­

geber in die Lage versetzt werden, mit Hilfe der Grund­

satzgesetzgebung für eine gewisse Vereinheitlichung der 

Terminologie, des sachlichen Geltungsbereiches sowie 

anderer landesgesetzlicher Regelungen auf dem Gebiet der 

Abfallbeseitigung zu sorgen und gleichzeitig bestinunte 

Mindestanforderungen vom Standpunkt der Umv"elthygiene 

festzulegen. 

.. 

Zusanunenfassend is·t zu sagen, daß ich keine ausschließliche 

Bundeskompetenz auf dem Gebiet des UmwelLschutzes anstrebe, 

wohl aber eine Ergänzung des Art. 10 Abs. 1 B-VG, durch die 

Angelegenheiten der "Luftreinhaltung" und der "Lä.rmbe­

kämpfung" (diese mit AusncÜmle der örtlichen S.icherheits­

polizei) in Gesetzgebung und vollziehung Bundessache werden, 

soweit das nicht ohnehin schon derzeit der Fall ist. 
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'U'be!'dies he:_ te ich z1,., .... m~.:rClJ~st -::>ine i!1te!.'pretierende Ver­
fassungsbes-timmung zur Abgrenzung der Zu.ständigkeits­
bereiche von Bund und Ländern. a.uf dem Gebiet der Abfall·· 
beseitigung für unbedingt erforderlich und die Schaffung 
eirler Kompetenz des Bundes zur Gesetzgebullg über die 
Grundsätze der Abfallwirtschaft für wünschenswert. 

Zu 5U 

Zunächst wurden im Sinne der vom Na.tionalrat in seiner 
Sitzung am 4. November 1976 gefaßten Entschließung 
(Stenographisches Protokoll über die 36. Sitzung des 
Nationalrates 9 XIV. GP, Seite 3396 und Seite 3408) 
Gespräche geführt, die u.a. das Ziel haben, eine ge­
wisse Vereinheit1:lchung und Konzentration der Vollzie­
hung der Angelegenheiten der Luftreil'Jhal tung und Lärmbe­
kämpfung im Zustä!Jdigkei tsbere.ich des Bundes zu gewähr­
leisten. J)1e8e Bemühungen sind noch nicht abgeschlossen. 
Die bevorstehenden Gespräche mit den Ländern über das 
Forderungsprogramm 1976 werden Anla,(j und a·elegenhei t 
geben, auch liber die von mir angeregten, faktisch ge­
ringfügigen Änderungen der verfassungsrechtlichen Kom­
petenzverteilung auf dem Gebiet des Umweltschutzes zu 
verhandeln 0 

Ja. So wurden z. B. die z'wischen :Bund und Ländern ge­
führten Gespräche tiber den Abschluß einer Verein­
barung nach Artikel 15a B-VG zur Begrenzung des Schwe'" 
felgehaltes im Heizöl bereits am 10. Feber 1978 in 
Klagenfurt auf Beamtenebene finalisiert sowie weitere 
Gespräche über einen Vereinbarungsent\'lurf nach Art. 15a 

B-VG zur Lärmbekämpfung und Luftreinhaltul'Jg begonnen. 
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niese" Gespräcbe finden unbeschac.8"t: der in Beantwortung 
der Fragen 4 und 5 dargestellten 3estrebungen statt, 

rc- _ 

um keine Möglichkeit auße~ acht zu lassen, die Bevöl­
kerung vor sch3.dlich':m oder lästigen Umwl:?ltbeeintr3.ch-­
tigungen soweit zu schützen, als das nuf Grund der gegen­

wärtigen Verfassungsrechtslage möglich ist. 

Der Bundesminister: 
A " 

r~~(. 
~ 
"/" 

/' 

1754/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)12 von 12

www.parlament.gv.at




